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1 AUSGANGSLAGE 

1.1 Veranlassung 

Die Wasserversorgung der Gemeinde Rothenfluh bezieht ihr Rohwasser aus den 
drei Holwingenquellen "Wald" (68.25.A), "Mitte" (68.21.A) und "Unten" (68.19.A), 
sowie aus der Hornquelle (68.11.A) und der Griesquelle, die als Pumpwerk ausge-
baut ist ("Pumpwerk Gries", 68.47.A).  

Die Quellfassungen verfügen teilweise über rechtsgültig ausgeschiedene Schutzzo-
nen aus dem Jahr 1981 und 1991. Sowohl der Typ, die Dimensionierung wie die In-
kraftsetzung erfolgten vor Inkrafttreten der revidierten Gewässerschutzverordnung 
(GSchV) vom 28. Oktober 1998 einschliesslich zugehöriger Ausführungsvorschrif-
ten. Aus diesem Grund widersprechen sowohl die aktuell gültigen Schutzzonen als 
auch das dazugehörige Reglement den rechtlichen Vorgaben und sollte daher an-
gepasst werden. 

Der Gemeinderat von Rothenfluh hat mit Sitzung von 03. März 2020 beschlossen, 
die Schutzzonen der Quellen Holwingen, Horn und Gries zu revidieren. 

Die Lage des Projektgebiets geht aus Abbildung 1 hervor. 

 

Abbildung 1: Lage des Projektgebietes (Situation 1:25'000; Ausschnitt aus GeoView BL) 
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1.2 Wasserversorgung 

1.2.1 Kurzüberblick 

Die Wasserversorgung von Rothenfluh gehört zur Wasserregion 4 des Kantons Ba-
sel-Landschaft. Die 5 Gemeinden der Region 4 betreiben jeweils eine eigene Was-
serversorgung. Diese werden weitgehend autonom betrieben und im Normalbetrieb 
gibt es keine Wasserlieferungen zwischen den Wasserversorgungen der Region 4 
oder anderen Regionen. Der Bedarf der Region 4 wird zu rund 81 % aus Quellen und 
19 % aus Grundwasser gedeckt. 

Die Trinkwasserversorgung der Gemeinde Rothenfluh verfügt über drei eigene Be-
zugsorte. Neben den beiden Quellwassergebieten Horn und Holwingen wird Grund-
wasser im Gebiet Gries gefördert. Zusätzlich zu den eigenen Bezugsquellen kann 
die WV Rothenfluh von der WV Gelterkinden Trinkwasser ab der Transportleitung 
Quellgebiet Dübach – Reservoir Fluh beziehen.  

Aus Abbildung 2 geht hervor, dass die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde 
Rothenfluh der Jahre 2004-2023 ausschliesslich auf Quellwasser beruhte, wobei die 
mittlere Wassergewinnung rund 47'800 m3 pro Jahr betrug. Im Normalfall ist der 
Fremdwasserbezug für die Versorgung der Bevölkerung von Rothenfluh mit rund 5% 
marginal.  

 

Abbildung 2: Öffentliche Wassergewinnung Gemeinde Rothenfluh (Quelle: Wasserstatistik AUE 
BL, 2023) 

Abbildung 3 zeigt die regionale Vernetzung mit Wasserbezug/-abgaben auf Ge-
meindeebene beispielhaft für das Jahr 2023. Diese zeigt, dass die Gemeinde Rot-
henfluh ausschliesslich Wasser von der WV Gelterkinden bezieht und keine Was-
serabgabe erfolgt. In den Jahren 2004-2023 lag der mittlere Netto-
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Fremdwasserbezug bei rund 2'600 m3, wobei dieser je nach Witterung zwischen 
rund 444 und 8'800 m3 pro Jahr stark schwanken kann.  

Das Rohwasser der Quellfassungen Holwingen und Horn wird im Reservoir Horn 
mittels einer UV-Anlage desinfiziert. Das Wasser aus dem Pumpwerk Gries kann 
ohne weiteren Aufbereitungsschritt direkt in die Reservoire oder ins Netz abgegeben 
werden.  

 

Abbildung 3: Wasserbezug/-abgabe auf Gemeindeebene für 2023 (Quelle: Wasserstatistik AUE BL, 
2023) 

1.2.2 Quellwasserfassungen 

Lage und Eigentum 

Die Quellen Holwingen, die Hornquelle und das Pumpwerk Gries befinden sich alle 
im Bann der Gemeinde Rothenfluh. Die Lage der Brunnstuben der Quellen zeigt 
Abbildung 4.  

Die Holwingen Quellen befinden sich am südlichen Hangfuss des Höhenzugs Kai 
auf Flur Holingen verteilt auf die Parzellen 1228 und 2581. Neben den drei von der 
öffentlichen Wasserversorgung genutzten Quellen Holwingen befinden sich an dem 
Hang noch weitere privat genutzte Quellen. 

Das Pumpwerk Gries befindet sich unterhalb der ehemaligen Flueholde am Waldrand 
auf Parzelle 518. 

Die Hornquelle befindet sich westlich Flur Horn auf Parzelle 521 am Ende der Oberen 
Vogtsmattstrasse.  

Die Einwohnergemeinde Rothenfluh ist Eigentümerin der Quellfassungen sowie 
auch deren Standortparzellen und nutzt deren Quellertrag als Rohwasser für die 
Trinkwasserversorgung.  
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Schüttung 

Gemäss GWP von 2020 sind die Quellschüttungen im Normalfall sehr ergiebig. In 
den Jahren 2004-2023 konnten sie nur zu rund 25 % für die Trinkwasserversorgung 
genutzt werden. Rund 18 % werden bereits in der Brunnstube verworfen, weitere 57 
% im Reservoir. 

Bei Trockenheit hingegen resultierte für den Tagesbedarf ein erhebliches Manko. 
Das Grundwasserpumpwerk Gries war bei Trockenheit nicht in der Lage, auf Dauer 
den notwendigen Bedarfsausgleich zu schaffen. D.h. die Versorgungssicherheit der 
Dorfbevölkerung war durch die eigenen Quellen nicht gewährleistet.  

Dank der Anbindung an die WV Gelterkinden verfügt die WV Rothenfluh über ein 
zweites Versorgungsstandbein mit ausreichender Leistungsfähigkeit, sodass ge-
mäss GWP bis 2035 keine neuen Wassergewinnungsanlagen erstellt werden müs-
sen.  

1.2.3 Schutzzonen 

Die Holwingenquellen „Wald“ und „Mitte“ verfügen über rechtsgültige ausgeschiede-
ne Schutzzonen S1 aus dem Jahr 1981 (RRB 1329). Eine Schutzzone S2 oder S3 
fehlt. Die Holwingenquelle „Unten“ besitzt dagegen keine Schutzzonen.  

Die Hornquelle und Griesquelle verfügen seit dem Jahr 1991 jeweils über eine 
rechtsgültig ausgeschiedene Schutzzone S1 und eine gemeinsame Schutzzone S2 
(engere Schutzzone). Eine Schutzzone S3 fehlt auch hier. 

Die derzeit gültigen Dokumente zu Schutzzonen listet die nachfolgende Tabelle.  

 Beschluss des Re-
gierungsrates 

Akten- bzw. Inventar-Nr. 

Nr. Datum Plan Reglement 
Hornquelle und Pump-
werk Gries 

1476 07.05.1991 3252/28 BL_57_ZP_00_12 

Holwingenquellen 1329 16.06.1981  BL_57_ZP_00_06 

Die Lage der Quellfassungen und die Ausdehnung der rechtsgültigen Schutzzonen 
zeigt Abbildung 4. 
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Abbildung 4: Lage der Quellfassungen und Schutzzonen (aus GeoView BL). Ausschnitt aus der 
Gewässerschutzkarte mit Schutzzonen (blau) und Gewässerschutzbereich Au (rot) 

1.3 Vorhaben 

1.3.1 Quellwassernutzung 

Der Quellertrag stellt im Normalbetrieb einen massgeblichen Anteil an der Trinkwas-
sergewinnung der Gemeinde Rothenfluh dar. Sowohl in der Regionalen Wasserver-
sorgungsplanung für die Region 4 wie auch in der Generellen Wasserversorgungs-
planung (GWP) ist die fortgesetzte Nutzung der Quellen fest eingeplant und die 
Ausscheidung bzw. Überprüfung der Schutzzonen als Massnahme mit hoher Priori-
tät definiert. 

Primär erfordert dies die Anpassungen der bestehenden bzw. die Neuausscheidung 
fehlender Schutzzonen. Die Umsetzung baulicher Massnahmen an Fassungen, Ab-
leitungen und Pumpwerk steht gemäss GWP von 2020 nicht im Vordergrund.   

1.3.2 Schutzzonen 

1998 ist das eidgenössisch Gewässerschutzrecht mit Inkraftsetzung der Gewässer-
schutzverordnung grundlegend revidiert worden. Konkrete Vorgaben zur Bemes-
sung der Schutzzonen folgten mit diversen Vollzugshilfen im Zeitraum 1998 bis 
2025. 

Nach Erscheinen der Wegleitung Grundwasserschutz (BUWAL 2004) forderte der 
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Kanton Basel-Landschaft mit Rundschreiben vom 23. Sept. 2005 an alle InhaberIn-
nen und Standortgemeinden von Trinkwasserfassungen ihre Schutzzonen nach 
Massgabe des revidierten Rechts überprüfen zu lassen und ggf. anzupassen. 

In Bezug auf die Quellfassungen Holwingen, Horn und Pumpwerk Gries sind folgen-
de Dokumente berücksichtigt: 

2015 Regionale Wasserversorgungs-
planung Kanton BL – Region 4 - 
Situationsanalyse 

Holinger AG 17.07.2015 

2016 Regionale Wasserversorgungs-
planung Kanton BL – Region 4 - 
Leitbild und Massnahmenplanung 

Holinger AG 30.08.2016 

 

2019 Voruntersuchung Holinger AG 12.04.2019 

2020 Generelles Wasserversorgungs-
projekt GWP 

GRG Ingenieure AG 31.01.2020 

2021 Hauptuntersuchung Holinger AG 07.06.2021 

2023 Analyse Nutzungskonflikte Holinger AG 11.10.2023 

 

Sowohl die regionale Wasserversorgungsplanung wie auch die Voruntersuchung 
zeigen auf, dass die bestehenden Schutzzonen der Quellfassungen in Rothenfluh im 
Falle der fortgesetzten Nutzung angepasst werden müssen. Mangels ausreichender 
Grundlagen und zur Verbesserung des hydrogeologischen Systemverständnisses 
wurden daraufhin im Rahmen der Hauptuntersuchung hydrogeologische Untersu-
chungen durchgeführt. 

Den Vorgaben auf eidgenössischer Ebene entsprechend wurden die Schutzzonen 
innerhalb des ermittelten unterirdischen Zuströmbereichs auf Grundlage einer räum-
lich differenzierten Bestimmung der Vulnerabilität mit dem EPIK-Verfahren festge-
legt. In einem ersten Schritt wurden Zonen S1, S2 sowie Sh und Sm ausgeschieden. 

Das AUE hat zur vorgeschlagenen Abgrenzung von Zuströmbereich und Schutzzo-
nen mit Schreiben vom 24. August 2024 Stellung genommen. Die vorgeschlagenen 
Schutzzonen entsprechen den gesetzlichen Anforderungen und können wie vorge-
schlagen ausgeschieden werden.  

Die in der Vorprüfung seitens der Fachstelle Ebenrain – Zentrum für Landwirtschaft, 
Natur und Ernährung vorgebrachte Hinweis hinsichtlich der laufenden Gesamtmelio-
ration im Gebiet der künftigen Schutzzonen wurde überprüft und darauf der Perime-
ter der Schutzzonen geringfügig optimiert.  

Das AUE hat den neuerlichen Vorschlag mit Mail vom 11.12.2024 gutgeheissen und 
mitgeteilt, dass keine erneute Vorprüfung erforderlich sei, da es nur geringe Ände-
rungen am Rand der Schutzzonen sind und sich daraus auch keine zusätzlichen 
Konflikte im Rahmen der Gefährdungsabschätzung ergeben. 
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1.4 Erforderliche Schutzzonenmutation 

Die vorliegende Revision bezieht sich auf die Ausweisung von Grundwasserschutz-
zonen S1, S2 und Sm für die  

Quellfassung Hornquelle (68.11.A) und das Pumpwerk Gries (68.47.A) 

anstelle der bisherigen Schutzzonen S1 und S2  

sowie die 

Grundwasserschutzzonen S1, S2, Sh und Sm für die  

Quellfassungen Holwingen (68.19.A/21.A/25.A) 

anstelle der bisherigen Schutzzone S1. 

1.5 Einverständnis 

1.5.1 Grundeigentümer 

Die Mutation tangiert Grundeigentum verschiedener öffentlicher Körperschaften sowie 
zahlreicher Privatpersonen bzw. -gesellschaften auf dem Gemeindegebiet von Rothen-
fluh. 

Das Einverständnis der Einwohnergemeinde wird im Rahmen der Genehmigung der 
Schutzzonen durch die Einwohnergemeindeversammlung eingeholt. 

Kanton und Private werden im Rahmen eines Informations- und Mitwirkungsverfahrens 
angehört. 

1.5.2 Aktuelle Baurechtnehmer und Nutzer 

Die Einwilligung der Pächter und Nutzer müssen noch eingeholt werden. 

Da hierzu u.U. bestehende Verträge angepasst werden müssen, sind die jeweiligen 
Grundeigentümer für das Einholen der Einverständniserklärungen verantwortlich. 

2 ZIELSETZUNG 

Ziel des vorliegenden Mutationsverfahrens ist es, die rechtlichen Voraussetzungen 
für eine fortwährende Quellwassernutzung zur Trinkwasserversorgung zu sichern. 
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3 ABLAUF DER PLANUNG 

3.1 Organisation 

Folgende Parteien sind an der Schutzzonenmutation beteiligt: 

Partei Rolle Aufgabe 

Wasserversorgung Gemeinde 
Rothenfluh 

Nutzer der Fassungen (ver-
antwortlich für Ausscheidung 
Schutzzonen) 

Beantragung der Mutation 

HOLINGER AG Planungsbüro  Erstellung des Mutations-
plans und Planungsberichtes 

Einwohnergemeinden Rothenfluh Standortgemeinden (verant-
wortlich für Umsetzung 
Schutzzonen) 

Durchführung des raumpla-
nerischen Verfahrens 

Amt für Umweltschutz und Ener-
gie BL 

Zuständige kantonale Amts-
stelle 

Prüfung 

3.2 Ablauf der Planung 

Folgender Planungsablauf ist für die Schutzzonenmutation vorgesehen: 

Termin/Zeitraum Planungsschritt 

28. August 2024 Prüfung der Schutzzonenmutation durch AUE BL 

25. November 2025 Beschluss der Schutzzonenmutation durch den Gemeinderat von Rot-
henfluh 

 Durchführung Informations- und Mitwirkungsverfahren 

 Beschluss der Schutzzonenmutation durch Einwohnergemeindever-
sammlung der Gemeinde Rothenfluh 

 Planauflage 

 Genehmigung der Schutzzonenmutation durch den Regierungsrat des 
Kantons Basel-Landschaft 

 

4 INHALT DER PLANUNGSVORLAGE 

Für die Quellfassung Hornquelle (68.11.A) und das Pumpwerk Gries (68.47.A) sol-
len die Grundwasserschutzzonen S1, S2, Sh und Sm sowie für die Quellfassungen 
Holwingen (68.19.A/21.A/25.A) die Grundwasserschutzzonen S1, S2 und Sm nach 
Massgabe der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung ausgeschieden wer-
den. 

Die Abgrenzung der Zone S1 basiert grundsätzlich auf der Lage der Fassungsele-
mente und der Vorgabe eines Mindestabstands von 10 m dazu. Die Zone S1 der 
Hornquelle umfasst weiterhin die gesamte Parzelle 521. 

Die Zuweisung zu Zone S2 erfolgt für jenen Teil des unterirdischen Zuströmberei-
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ches, welche weniger als 100 m von der Fassung entfernt ist. 

Die Zone Sh umfasst jene Teile des unterirdischen Zuströmbereiches, die der Be-
wertung mit dem EPIK-Verfahren zufolge eine hohe Vulnerabilität aufweisen. 

Die verbleibenden Teile des unterirdischen Zuströmbereiches, der der Bewertung 
mit dem EPIK-Verfahren zufolge eine mittlere Vulnerabilität aufweisen, wurden der 
Zone Sm zugewiesen. 

Gleichzeitig mit der Ausscheidung der Schutzzonen sind die bestehenden, altrechtli-
chen Schutzzonen aufzuheben. 

Die Schutzzonenmutation soll zum nächst möglichen Zeitpunkt rechtskräftig werden. 

5 PLANUNGSINSTRUMENTE 

Nach Vorliegen aller Planungsbeschlüsse, entsteht folgendes neues rechtsverbindli-
ches Schutzzonendossier bestehend aus: 

- Schutzzonenreglement der Gemeinde Rothenfluh für die Holwingenquellen 
(68.19.A/21.A/25.A) der Wasserversorgung Rothenfluh mit zugehörigem Schutz-
zonenplan 1: 2'000 (Plan Holinger AG Nr. 23/096a) 

- Schutzzonenreglement der Gemeinde Rothenfluh für die Hornquelle (68.11.A) 
und das Pumpwerk Gries (68.47.A) der Wasserversorgung Rothenfluh mit zuge-
hörigem Schutzzonenplan 1: 1'500 (Plan Holinger AG Nr. 23/097a) 

Die Konfliktpläne (Plan Holinger AG Nr. 24/012a und 24/013a) wie auch die Doku-
mentation der zugrunde liegenden Untersuchungen haben lediglich orientierenden 
Charakter. 

6 RANDBEDINUNGEN VON KANTON UND BUND 

Die Randbedingungen des Kantons und des Bundes, insbesondere die Vorgaben 
der Gewässerschutzgesetzgebung, sind gewährleistet. Die Ausscheidung der 
Schutzzone ist mit AUE vorbesprochen worden. 

6.1 Vorprüfung Kanton 

Sämtliche zu genehmigenden Dokumente wurden am 18. Juni 2024 von Holinger 
AG im Auftrag der Gemeinde Rothenfluh dem Kanton (AUE BL, Fachstelle Grund-
wasser) zur Vorprüfung eingereicht. Der Kanton nimmt dazu mit Brief vom 28. Au-
gust 2024 Stellung (vgl. Anhang 1). 

Die zwingenden Vorgaben wurden in den Dokumenten umgesetzt. Die Hinweise 
hinsichtlich Gesamtmelioration wurden nach hydrogeologischen Gesichtspunkten 
bei der Abgrenzung der Schutzzonen falls möglich berücksichtigt. Weitere Hinweise 
der Stellungnahme nimmt die Gemeinde Rothenfluh zur Kenntnis.  
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7 INFORMATION UND MITWIRKUNG 

Das öffentliche Mitwirkungsverfahren betreffend „Mutation Grundwasserschutzzonen 
Quellfassungen Holwingen, Horn und Pumpwerk Gries“ wird gemäss § 7 des 
Raumplanungs- und Baugesetzes durchgeführt. 

Die Bevölkerung kann im Rahmen des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens Einwen-
dungen vorbringen und eigene Vorschläge einreichen, die - soweit sie der Sache 
dienen - zu berücksichtigen sind. 

Die überarbeiteten Schutzzonendokumente haben die Gemeinderäte von Rothenfl-
uh in ihrer Sitzung vom 25.11.2025 genehmigt und der Freigabe der Schutzzonen-
mutation z.Hd. des Mitwirkungsverfahrens zugestimmt (siehe Anhang 4). 

Das formale Informations- und Mitwirkungsverfahren gemäss § 7 des kantonalen 
Raumplanungs- und Baugesetzes kann somit gestartet werden. 

Eine Mitwirkung hat bislang nicht stattgefunden. 

8 BESCHLUSS- UND AUFLAGEVERFAHREN 

8.1 Einwohnergemeindeversammlung 

Es fand noch keine Einwohnergemeindeversammlung statt. 

Es wurde noch kein Beschluss gefasst. 

8.2 Öffentliche Auflage 

Es ist noch keine Auflage erfolgt.  

8.3 Regierungsrat 

Es liegt noch kein Regierungsratsbeschluss vor. 

 

Rothenfluh, den ……………………………. 

 

IM NAMEN DER GEMEINDE ROTHENFLUH

Der Präsident        Die Gemeindeverwalterin

 

 

Patrick Vögtlin        Simona Dematté
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Bau- und Umweltschutzdirektion. AUE. Rheinstrasse 29. 4410 Liestal

HOLINGER AG
Herr Alexej Philipp
Galmsstrasse 4
4410 Liestal

Liestal, 28. August 2024
COO.21 49.201 .2.3268231 IBUD I AU E/SSUCWe

Vorprüfung zu den Grundwasserschutzzonen Holwingenquellen, Hornquelle und Pumpwerk
Gries, Rothenfluh

Sehr geehrter Philipp, lieber Alexej

Am 18. Juni 2024 hat die Holinger AG im Auftrag der Gemeinde Rothenfluh das Schutzzonendos-
sier zu den Schutzzonen Holwingenquellen, Hornquelle und Pumpwerk Gries dem Amt für Um-
weltschutz und Energie (AUE) zur Vorprüfung eingereicht. Ziel der Vorprüfung ist es, den Schutz-
zonenplan sowie das Schutzzonenreglement auf Rechtskonformität zu prüfen.

lm Rahmen der Vorprüfung wurden gestützt auf das Raumplanungs- und Baugesetz (RBG, SGS
400, S 6, Koordinationspflicht) folgende betroffene Dienststellen angehört: AUE, Amt für Raumpla-
nung (ARP), Amt für lndustrielle Betriebe (AlB), Tiefbauamt (TBA), Amt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinänresen (ALV), Amt für Wald und Wild beider Basel (A|WW) und das Ebenrain-Zent-
rum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung (LZE). Nachfolgend aufgeführt.sind die Stellungnah-
men der Dienststellen, die sich zu der Vorprüfung geäussert und entsprechende Anmerkungen an-
gebracht haben.

ln den Stellungnahmen wird nach Hinweisen sowie zwingenden Vorgaben unterschieden. Als Min.
destanforderung sind die zwingenden Vorgaben umzusetzen, damit das Schutzzonendossier den
gesetzlichen Anforderungen genügt.

Amt für Umweltschutz und Energie, Fachstelle Gewässer (Sebastian Stotl)
Hinweis
Die Schutzzonenüberprüfung wurde von Beginn an vom AUE, Fachstelle Gewässer begleitet. lm
hydrogeologischen Bericht wird klar und nachvollziehbar beschrieben, wie die vorgeschlagenen
Schutzzonen dimensioniert und ausgeschieden wurden. Gemäss unserer Beurteilüng entiprechen
die vorgeschlagenen Schutzzonen den gesetzlichen Anforderungen und können so ausgeschie-
den werden.

Die Mustervorschriften wurden angewandt und umfangreiche Abklärungen zur Festlegung der
Massnahmen durchgeführt. Die Dokumentation ist seitens Grundwasserschutz vollständig. Als
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nächster Schritt steht nun die raumplanerische Umsetzung der Schutzzonenanpassung an. Auf
Grund früherer Erfahrungen empfehlen wir, die betroffenen Grundeigentümer möglichst frühzeitig

über die Schutzzonenausscheidung zu i nform ieren.

Tiefbauamt, Fachbereich Wasserbau (Eric Gasser)
Hinweis
Oie Quetten 68.47.A,68.11.A,68.11.D (Hornquelle) und die Quellen 60.50.E,68.19.A,68.48.8
(Holwingen) liegen im Bereich einer Gefährdung durch Oberflächenabfluss. Da im Obstrom vor al-

lem landwirtschaftliche Flächen an Hanglage ausgeschieden sind, besteht ggf. eine Gefährdung

durch Schadstoffeinträge (u. a. Stickstoffverbindungen) im Falle von starken oder langanhaltenden

Niederschlägen und einer vorzeitigen Düngung. Eine Gefährdung des Pumpwerks schätzen wir
zwar als gering ein, sollte aber ggf. überprüft werden.

Hinweis
Oie Quetttassung Horn liegt im Bereich einer Gefährdung durch Rutschung (permanente unci spon-

tane Rutschung). Die lntensität einer permanenten Rutschung wird als mittel eingestuft = 2

cm/Jahr < v < 1 dm/Jahr. Über die Gründigkeit des Rutschkörpers können wir keine Aussage ma-

chen, da es gemäss Bohrprofil verschiedene potenzielle Scherflächen/Rutschhorizonte gibt.

Amt für Wald Wald und Wild beider Basel, Fachbereich Wald (Andreas Efte)
Hinweis
Der in den Einzugsgebieten liegende Wald wird von verschiedenen Grundwasserschutzzonen
überlagert. Gemäss rechtkräftigem und behördenverbindlichem <<Waldentwicklungsplan Er-
goEqullle> (RRB Nr. 2021-193, vom 09. Februar 2A21) tangiert dies Wald mit Vorrangfunktion
<<Naturschutz> und <Wald Erholungsfunktion>. Es handelt sich somit grösstenteils um Gebiete, in
denen gemäss Waldentwicklungsplan eine Holznutzung / Waldpflege explizit oder für die Erfüllung

der Waidfunktionen erforderlich ist. Die Feuerstelle <oberhalb Roti Flue> ist verbindlicher lnhalt
des WEP. Die Umsetzung lEinhaltung der Vorschriften innerhalb der Grundwasserschutzzonen
verursacht aus Sicht der Waldbewirtschaftung und Waldpflege Mehraufwand, bzw. ist mit zusätzli-

chen Kosten verbunden (nicht-abschliessende Beispiele sind: Einholen von Bewilligungen für die

Waldbewirtschaftung und Waldverjüngung innerhalb der 52, Bewilligungen für die Holzlagerung,

Einschränkungen betreffend den Einsatz von Holzschutzmitteln, längere Transportwege, lnforma-

tion und Schuiung von Personal). Wir empfehlen, die betroffenen Grundeigentümer frühzeitig in die

Planung / Ausscheidung einzubeziehen und die Abgeltung der aus der vorliegenden Ausscheidung

resultieienden Einschränkungen und Mehraufwände unter Einbezug der Betroffenen frühzeitig zu

regeln.

5$u**,nfriedungen an gewissen Orten unumgänglich sein, ist innerhalb des Waldes aufgrund

des nicht-forstlichen Zwecks vorgängig eine Einzäunungsbewilligung beim Amt für Wald und Wild

beider Basel einzuholen. Bei der Ausgestaltung ist die Wilddurchlässigkeit bestmöglich zu gewähr-

leisten. Eine Abgrenzung mit Buschwerk (einheimische Sträucher) ist einem Zaunvozuziehen.

Jrt
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Amt für Wald und Wild beider Basel, Fachstelle Wildtiere, Jagd und Fischerei (Leandra
Pörtner)
Zwinqende Vorqabe
Damit die Vernetzung der Lebensräume der Wildtiere weiterhin gewährleistet ist, soll die Schutz-
zone S1 (Fassungsbereich) nicht eingezäunt, sondern mit Buschwerk abgegrenzt werden (JSG,
Art. 1). Dabei dürfen nur Arten gepflanzt werden, die gemäss Schwazer Liste nicht zu den sog.
invasiven Neophyten zählen (2. B. Kirschlorbeer, Robinie/Falsche Akazie, Essigbaurn, Götterbaum
etc.), oder gemäss Freisetzungsverordnung nicht zulässig sind. Die Schwaze Liste findet sich
hier: vltltv.infoflora.ch / Neophyten / Listen & Merkblätter. Wir empfehlen folgende Arten, sofern
standortgerecht: Kornelkirsche, Pfaffenhütchen, Wildrosen, Felsenbirne, Liguster, Rote Heckenkir-
sche, Weissdorn, Wolliger und Gemeiner Schneeball, sowie Weiden.

Sollte das Einzäunen der Schutzzone 51 dennoch notwendig sein, so sind die Gründe dafür aufzu-
zeigen und die Fachstelle Wildtiere, Jagd und Fischerei soll kontaktiert werden, um den Zauntyp
zu definieren.

Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung (Andreas Bubendorf)
Hinweis
Teilweise folgen die Grundwasserschutzzonen den bestehenden Grundbuchpazellengrenzen. ln
der Gemeinde Rothenfluh läuft zurzeit eine Gesamtmelioration, welche im Landwirtschaftsgebiet
aufgrund der Landumlegung zu einer komplett neuen Pazellierung führen wird. Eine Schutzzo-
nenausscheidung entlang der heutigen Pazellengrenzen macht deshalb wenig Sinn.

Hinweis
lm Rahmen der Gesamtmelioration sind ökologische Massnahmen wie Weiher etc. sowie ein Ver-
bindungsweg geplant, welche in Grundwasserschutzzonen liegen. Falls diese Bauarbeiten nach
wie vor möglich sind, ist dies für die Gesamtmelioration okay, andernfalls müsste umgehend eine
Absprache mit der Meliorationsgenossenschaft erfolgen, damit dies im Generellen Projekt der Ge-
samtmelioration (Erarbeitung steht vor dem Abschluss) noch berücksichtigt werden kann.

Hinweis
Die Meliorationsgenossenschaft hat schon früher angemerkt, dass die Entschädigungen an die
Grundeigentümer auf den Neuen Bestand der Gesamtmelioration abgestellt werden soll. Auf kei-
nen Fall sollen die bisherigen Eigentümer kuz vor Neuantritt entschädigt werden. Auch diesbezüg-
lich ist eine Absprache mit der Meliorationsgenossenschaft erforderlich.

Hinweis
Die Schutzzone S1 wird im Bereich der unteren Quellfassung der Holwingenquellen enrueitert und
erfasst neu auch die extensiv bewirtschaftete Wiese (mit kantonalem Vertrag). Aus unserer Sicht
sollten dadurch keine Konflikte entstehen.

Schlussbemerkungen
Gemäss $ 4 Abs. 3a der KÖREBKV (SGS 211.59) sind nach Beschluss der Gemeindeversamm-
lung und unbenutztem Ablauf der allfälligen Referendumsfrist die Geometrien der Grundwasser-
schutzzonen in dem vom AUE zur Verfügung gestellten INTERLIS-Datenmodel digital einzu-
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reichen. Die INTERLIS-Daten sind durch die Gemeinden oder in deren Auftrag z. B. durch die Da-
tenverwaltungsstellen zu erarbeiten. Das Datenmodell <BL-GrundwasserSchutzzonen> steht auf
der Web-Seite des AUE zum Download 2ur Verfügung.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung

Freundliche Grüsse

Jrt

Sebastidn Stoll

Kopie (per E-Mail)
Gemeinde Rothenfluh, Herr Patrick Voegtlin (patrick.voegtlin@rothenfluh.ch)
Hol i nger AG, Herr Alexej Philipp (Alexej. Philipp@holinger.com)
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